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Gemeinde Kippenheim
Homepage: https://www.kippenheim.de
E-Mail: gemeinde@kippenheim.de
Gemeindeverwaltung
Untere Hauptstraße 4
Tel. 07825 903-0 · Fax 903-30

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Montag: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: geschlossen
Freitag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Telefonzentrale    903-0

Bürgermeister  
Herr Gutbrod (über Sekretariat) 903-29

Bürgermeisterbüro 
Frau Fässler (Sekretariat und Hauptamt)  903-29

Hauptamt
Frau Schultheiß (Leitung)  903-24
Frau Hämmerle  903-25
(Personal und Gemeinderat)  
Herr Pies (Sicherheit und Ordnung)  903-28

Bürgerbüro 
(Melde-/Pass-/Standesamtswesen, Friedhöfe, 
Fundbüro)
Frau Kollmer   903-22
Frau Schillinger-Teschner  903-39
(Rente und Soziales) 
Herr Steiner   903-20

Bauamt 
Herr Melder (Leitung) 903-21
Frau Bruder (Gebäudemanagement)  903-23
Frau Kölble (Sekretariat) 903-62

Grundbuchamt – Infothek -
(Amtsgericht Achern) 07841 6733-402
Fax  07841 6733-465 

Bauhof  Fax 879164 
Herr Frosch  0151 18028573 
(Bauhofleiter) 
Herr Stulz  0151 18028578 
(Bauhofleiter) 

Rechnungsamt   
Herr Schwarz (Leitung) 903-33
Frau Schaub  903-31
Frau Schmieder  903-32

Steuern und Gebühren  
Frau Baumann 903-36
Herr Vetter   903-37

Gemeindekasse    
Frau Stary-Jentz (Kassenverwalterin) 903-34
Frau Mutschler  903-38

Wald
Herr Wilting (Forstrevierleiter) 432562
Fax: 877971, Mobil: 0179 3922433

Ortsverwaltung Schmieheim
Im Schlossgarten 1 Öffnungszeiten:
Mittwoch:  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
(Belange Rente und Soziales) 
Termine nach Vereinbarung
 (Belange Bürgerbüro und Gewerbeamt)

Telefon: 9321, Fax:  869588
Email: ovschmieheim@kippenheim.de
Herr Hartmann (Ortsvorsteher)  0176 10211543 
ortsvorsteher@kippenheim.de

Bücherei 07825 8773728 
  0176 56207309 
Am Bürgerhaus 1 Öffnungszeiten:
   Mittwoch  15:00 bis 17:00 Uhr
   Freitag  16:00 bis 18:00 Uhr

Wochenmarkt Kippenheim
Am Bürgerhaus 1 freitags  14:00 bis 17:30 Uhr

Sammelplatz für Grünabfälle
Neben ZG, Kreisstr. Kippenh.-Mahlb. 
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr 
und 13:00 – 15:00 Uhr 
Bei Anlieferung von größeren Mengen 
telefonische Vereinbarung möglich. 
Telefon: 07825 86495410

Bankverbindungen:
Sparkasse Offenburg/Ortenau
IBAN: DE85 6645 0050 0076 0661 27
BIC:   SOLADES1OFG
Volksbank Lahr eG
IBAN: DE79 6829 0000 0048 0076 00
BIC:   GENODE61LAH

Feuerwehr
 Notruf  112
 Freiwillige Feuerwehr Kippenheim
 Ges.-Kdt. Lucas Riegger  07825 4622936 
 Abteilung Kippenheim
 Abt.-Kdt. Lucas Riegger  07825 4622936 
 Abteilung Schmieheim
 Abt. Kdt. Arne Claßen   07825 4620665 
  (Ansprechpartner Belegung Waldhütte Voge-

senblick Schmieheim)

Polizei
 Notruf  110
 Polizeirevier Lahr  07821 277-0
 Polizeiposten Ettenheim  07822 446950

Rettungsdienst  
 Notruf 112
 Krankentransport  0781 19222
 Klinikum Lahr  07821 930

Giftnotruf  0761 19240

Störmeldungen Wasserwerk 

(badenovaNETZE)   0800 2767 767

E-Werk Mittelbaden im Störungsfall
 (Stromausfall)  07821 280-0

Störungsdienst Unitymedia BW  0221 46619100

Ärztebereitschaftsdienst

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
 Zahnärztlicher Notfalldienst  0761 120 120 00

Tierarzt-Bereitschaftsdienst

Die betreffende Tierarzt-Praxis für Bereit-
schaftsdienst erfragen Sie bitte über den 
Anrufbeantworter bei Ihrem Haustierarzt. 
  

Apothekenbereitschaftsdienst
Donnerstag, 18. April 2024
Schwanau-Apotheke Ottenheim, Rathausstraße 9, 
Tel.: 07824 2132, Fax: 07824 47315
Donnerstag, 18. April 2024
Rohan-Apotheke Ettenheim, Friedrichstraße 52, 
Tel.: 07822 5210, Fax: 07822 8370
Freitag, 19. April 2024
Löwen-Apotheke Lahr, Marktstraße 19, 
Tel.: 07821 91720, Fax: 07821 917240
Freitag, 19. April 2024
Schloss-Apotheke Rust, Karl-Friedrich-Straße 6, 
Tel.: 07822 865170, Fax: 07822 865172
Samstag, 20. April 2024
Lamm-Apotheke Lahr, Lammstraße 3, 
Tel.: 07821 996600, Fax: 07821 9966029
Sonntag, 21. April 2024
Karls-Apotheke Mahlberg, Stauferstraße 1, 
Tel.: 07825 2700, Fax: 07825 5155
Sonntag, 21. April 2024
Rohan-Apotheke Schuttertal, Hauptstraße 30, 
Tel.: 07823 5454, Fax: 07823 5455
Montag, 22. April 2024
Schloss-Apotheke Lahr, Schloßplatz 16, 
Tel.: 07821 1543, Fax: 07821 39281 
Dienstag, 23. April 2024
Apotheke am Storchenturm Lahr, Marktstraße 40, 
Tel.: 07821 21206, Fax: 07821 39606
Mittwoch, 24. April 2024
Schlüssel-Apotheke Lahr, Friedrichstraße 88, 
Tel.: 07821 24239, Fax: 07821 39751
Donnerstag, 25. April 2024
Engel Apotheke Lahr, Friedrichstraße 1,
Tel.: 07821 22749, Fax: 07821 39422

Postagentur
Postfiliale Kippenheim, Poststraße14
Öffnungszeiten:
Montag  09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  14:30 - 17:30 Uhr
Mittwoch  14:30 - 17:30 Uhr
Donnerstag  09:00 - 12:00 Uhr
Freitag  14:30 - 17:30 Uhr
Samstag  10:00 - 13:00 Uhr

Anruf-Sammel-Taxi: 07821 3555

Katholische Sozialstation 
»St. Vinzenz« e. V., Ettenheim
 07822 789170
 Fax 07822 7891721
Diakoniestation Lahr gGmbH

  07821 93650
Häusliche Pflege Heike Piorr/
Pflegeservice 24 GmbH 07825 864498
Nachbarschaftshilfe Kippenheim und
Mahlberg e. V.
Bürozeiten: 
Montag, Donnerstag und Freitag 09:00 – 11:00 Uhr
Einsatzleitung  5200
E-Mail: nbh-kippenheim-mahlberg@gmx.de
Seniorenwohnstift Kippenheim
E-Mail: gemeinde@kippenheim.de
Pflegeheim, Haus "Rebenblüte", 87902-0

Impressum:

Verlag/ Private Anzeigen: 
ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & Cie GmbH, 
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg
Telefon: 0781 5041455, Fax: 0781 5041469
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de

Ansprechpartner für gewerbliche Anzeigen-
aufträge
Alexander Erb
Telefon: 07821 920990-11, Fax: 07821 920990-19
E-Mail: alexander.erb@reiff.de
 Auflage: 950
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Amtliche 
Bekanntmachungen

E I N L A D U N G

Zu der am Montag, 22.04.2024  um 19:00 Uhr im Seminar-
raum des Bürgerhauses Kippenheim stattfindenden Sitzung 
des Gemeinderates lade ich Sie hiermit herzlich ein.

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 22.04.2024 

6.1  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung vom 
18.03.2024 gefassten Beschlüsse 

6.2  Baugesuche 
    6.2.1  Erweiterung des Dachgeschosses durch Einbau 

eines Schlafzimmers, Flst. 137, Schlossstraße 28, 
77971 Kippenheim, Ortsteil Schmieheim 

6.3   Vergabe der Straßenbau- und Kanalarbeiten zur hydrau-
lischen Aufdimensionierung in Kippenheim, Ortsteil 
Schmieheim, 2. Bauabschnitt und Entwässerung Schüt-
zenstraße Schmieheim 

6.4   Festlegung der Bauplatzpreise für das Baugebiet Herr-
schaftswald, Schmieheim 

6.5  Baugebiet Herrschaftswald – Bauplatzvergabekriterien 
6.6   Auftragserteilung Servererneuerung für die IT-Infra-

struktur der Verwaltung 
6.7  Kommunalwahl 2024 - aktueller Sachstandsbericht 
6.8  Annahme von Geldspenden 
6.9  Bekanntgaben der Verwaltung 
6.10  Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat 
6.11  Bürgerfragen 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Beratungsunterlagen zu 
der öffentlichen Sitzung auch an die Zuhörer in den Sitzungen 
zur Einsichtnahme ausgegeben werden und daher im 
Sitzungssaal ausliegen. Darüber hinaus können auch interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger Einsicht in die Beratungsunter-
lagen im Sekretariat erhalten. 

STADTRADELN – Wir sind dabei!
Kippenheim ist dieses Jahr wieder beim bundesweiten STADT-
RADELN dabei. Nutzen Sie die Chance und schwingen auch 
Sie sich in den drei Aktionswochen vom 1. Mai bis 21. Mai 
2024 aufs Rad. Gemeinschaftlich Kilometer sammeln, CO2 
vermeiden und fit bleiben. Das sind die Ziele. Ob mit Familie, 
Freunden, Mitschülern oder Kollegen – treten Sie in die Pedale 
und damit für ein gemeinsames Ziel an. Erleben Sie die 
entspannende Wirkung des Radfahrens und tun Sie dabei 
gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit und fürs Klima. Los 
geht’s – jetzt anmelden: www.stadtradeln.de/anmelden 
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01.05. – 21.05.24
Jetzt auf www.stadtradeln.de nach Kippenheim
suchen, registrieren und mitradeln!

Worum geht es bei der Aktion STADTRADELN? 
STADTRADELN – die perfekte Kombination aus Teamspirit, 
Frischluft und Klimaschutz. Der Wettbewerb des Klima-Bündnis 
wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative 
RadKULTUR gefördert. Das Ziel: an 21 aufeinander folgenden 
Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder 
Pedelec zurückgelegt werden. Melden Sie sich an und radeln Sie 
mit uns drei Wochen für die Gesundheit und das Klima. 

Vorverlegter Redaktionsschluss 
Bedingt durch den Feiertag „Tag der Arbeit“ am Mittwoch, 1. Mai 
2024 wird der Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Nr. 18 auf Montag, 29. April 2024, 12:00 Uhr vorverlegt. 

Bedingt durch den Feiertag „Christi Himmelfahrt“ am 
Donnerstag, 9. Mai 2024 wird der Redaktions- und Anzeigen-
schluss für die Ausgabe Nr. 19 auf Montag, 6. Mai 2024 2024, 
12:00 Uhr vorverlegt. Das Amtsblatt erscheint in dieser Woche 
außerdem ausnahmsweise am Freitag, 10. Mai 2024. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Herr Alexander Erb
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 0 78 21 / 92 09 90 11
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 0 78 21 / 92 09 90 19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: alexander.erb@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de 

18. April 2024 / Woche 16
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Gemeinde Kippenheim 
Landkreis Ortenaukreis 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats, des Ort-
schaftsrats und des Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 
9. Juni 2024 
 

Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Kippenheim die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl des Ortschaftsrats und 
Wahl des Kreistags – statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde Kippenheim 
werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgermeis-
teramt Kippenheim, Bürgerbüro, Untere Hauptstraße 4, 77971 Kippenheim für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
  Wahl des Ortschaftsrats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats 
setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben. 

 

2.2 Wahl des Kreistags 
Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Ge-
meinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der 
aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem An-
trag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie 
über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlbe-
rechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde / im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner 
anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. 
Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Gemeinde / im Landkreis haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten 
Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 
(keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Kippenheim, Untere Hauptstraße 4, 77971 Kippenheim ein-
gehen. 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Kippenheim, Bürgerbüro, 
Untere Hauptstraße 4, 77971 Kippenheim bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 (vgl. 
Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Kippenheim, Hauptamt, Zimmer 11, 
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Untere Hauptstraße 4, 77971 Kippenheim Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. 
der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt eingelegt/gestellt wer-
den. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Ortenaukreis 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises 
 oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 für die Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19. Mai 2024 versäumt hat; 

 für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 
und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n    

 Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 
 

Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes gelangt 
ist. 

 
zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  

7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Kippenheim, Bürgerbüro (Erdgeschoss), Untere Hauptstraße 4, 
77971 Kippenheim mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
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7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt 
für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahl-
scheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie dem Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen; 
im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n Wahl-
schein/en so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief/die Wahlbriefe dort spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingeht/en. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen-
den (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Kippenheim, 18. April 2024 

Bürgermeisteramt 

gez.  
Matthias Gutbrod 
Bürgermeister 
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Bücherei Kippenheim

Vorlesestunde in der Bücherei am 12. April 2024 
Zum monatlichen Vorlesen hatte sich eine königliche Hoheit 
angemeldet: Stefanie Dorner, amtierende Weinkönigin von 
Kippenheim: Sie kam im Dirndl und mit Krone und wurde 
schon von den Kindern erwartet. Die Weinkönigin stellte sich 
den Kindern vor und erzählte aus ihrem Leben. Sie las 
verschiedene Geschichten aus dem Buch „Bücherzauber“ vor 
und hatte dabei die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer. 
  
Herzlichen Dank an Stefanie Dorner für ihren Besuch in der 
Bücherei.

 Foto: Daniela Goth

„1 Jahr Bücherei im Bürgerhaus“ und Welttag des Buches 
am 14. April 2024
Am Sonntag war es soweit: Die Bücherei feierte ihre erstes 
Jahr im neuen Bürgerhaus und den Welttag des Buches mit 
einem zusätzlichen Öffnungstag und einem kleinen Rahmen-
programm. Hausherr Matthias Gutbrod ließ es sich nicht 
nehmen, das einjährige Geburtstagsfest höchstpersönlich zu 
eröffnen. Für die großen und kleinen Besucher gab es verschie-
dene Themenbereiche mit Angeboten und Lesestoff von Astrid 
Lindgren und dem Schwarzwald. Die jüngsten "Leseratten" 
hatten im Vorlesezelt stündlich die Gelegenheit sich eine span-
nende Geschichte vorlesen zu lassen. 

Foto: Daniela Goth

Dazwischen bestand die Möglichkeit, sich Schminken zu 
lassen, oder sich auf Malvorlagen nach Astrid Lindgren selbst 
künstlerisch zu betätigen. Das Erzieherinnen-Team des evange-
lischen Kindergartens rundete das Angebot mit Kaffee, Kuchen, 
Waffeln und Popcorn sowie Erfrischungsgetränken ab. 

Foto: Silvia Schillinger-Teschner

Es war ein gelungener Tag und wir bedanken uns bei allen, die 
uns unterstützt haben. 

Das Bücherei-Team 

Lebensqualität durch Nähe

Die Gruppe „Ortsbild“ lädt zu ihrer nächsten Sitzung ein 
am Dienstag, 23. April 2024
um 19 Uhr  in der Bücherei 

Das Projektteam freut sich auf neue Mitglieder! 

Dienstag, 23. April 2024 
19:30  Brandbekämpfung - Mannschaft 5 
  Abteilung Kippenheim
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Fundsachen
Beim Fundbüro der Gemeinde Kippenheim wurde folgende 
Fundsache abgegeben: 
 
• 1 Halstuch
• 1 Sturzhelm
• 1 einzelner Schlüssel
 
Die Fundsachen können auf dem Bürgerbüro erfragt werden. 

Ortenaukreis informiert Interessierte 
über den Einstieg in den Betreuerberuf 
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Freitag, 26. 
April 2024 um 14 Uhr zeigt das Landratsamt Ortenaukreis 
allen Interessierten Wege in die verantwortungsvolle Tätigkeit 
des beruflichen Betreuers auf. 
  
„Wenn Erwachsene ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise 
rechtlich nicht besorgen können, etwa aufgrund einer Krank-
heit oder Behinderung, bestellt das Betreuungsgericht für sie 
einen rechtlichen Betreuer. So sieht es das Bürgerliche Gesetz-
buch vor, falls keine Vorsorgevollmacht vorliegt“, erklärt Ingrid 
Oswald, Leiterin des Amts für Soziales und Versorgung. Mehr 
als 6.000 Menschen im Ortenaukreis seien auf eine solche 
rechtliche Betreuung angewiesen. Ein Teil davon werde von 
Ehrenamtlichen betreut, zum Beispiel von nahen Angehörigen, 
so Oswald. Daneben gebe es aber immer mehr Menschen, für 
die keine geeignete Person für die ehrenamtliche Betreuung 
zur Verfügung stehe. „Das Gericht bestellt in diesen Fällen 
einen beruflichen Betreuer oder eine berufliche Betreuerin, 
also eine professionelle Betreuungsperson. Über 100 Betreu-
ungsprofis sind aktuell im Ortenaukreis tätig, Bedarf steigend“, 
erklärt die Amtsleiterin. 
  
Deshalb möchte das Landratsamt Menschen, die sich für 
diesen vielseitigen Beruf interessieren, umfassend informieren. 
Grundsätzlich ist sowohl eine Haupt- als auch eine Nebentä-
tigkeit denkbar, eventuell sogar als zweites Standbein neben 
der Rente. Welche persönlichen und fachlichen Vorausset-
zungen berufliche Betreuerinnen und Betreuer mitbringen 
müssen, regelt das neue Betreuungsrecht, das zum 1. Januar 
2023 in Kraft getreten ist. Insbesondere ist nun eine Registrie-
rung bei der zuständigen Betreuungsbehörde erforderlich. 
Diese begleitet die Betreuungspersonen auch fachlich und 
veranstaltet regelmäßige Informations- und Austauschtreffen. 
  
Die möglichen Wege in diesen vielseitigen Beruf erläutern die 
Mitarbeiterinnen der Betreuungsbehörde während der Infor-
mationsveranstaltung, die im Landratsamt Ortenaukreis, 
Badstraße 20, in Offenburg stattfindet. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Solange freie Plätze 
zur Verfügung stehen, ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 25. 
April 2024, per E-Mail an betreuungsbehoerde@ortenaukreis.
de oder telefonisch unter 0781 805 6227 möglich. 

„Wenn Papa nicht mehr weiter weiß“- 
Vätersprechstunde der Psychologischen 
Beratungsstelle Kehl immer am letzten 
und ersten Donnerstag im Monat
Jeden Monat können sich jeweils am letzten Donnerstag des 
Monats von 10 bis 11 Uhr und am ersten Donnerstag zwischen 
16:30 und 17:30 Uhr speziell Väter an die Psychologische Bera-
tungsstelle Kehl wenden. So ist dies kommenden Donnerstag. 
25. April zwischen 10 und 11 Uhr und am darauffolgenden 
Donnerstag, 2. Mai zwischen 16:30 und 17:30 Uhr möglich. 
  
Im Fokus stehen alle Themen rund um Erziehung und das 
Vater-Sein. Ganz ohne Termin können sich Interessierte per 
Telefon melden, vorbeikommen oder einen Videotermin vorab 
vereinbaren. Wie kann ich ein guter Vater für mein Kind sein? 
Wie gehe ich mit einem Baby um? Was braucht ein Kind von 
seinem Vater? Welche Rolle spiele ich als Vater, wenn mein 
Kind in der Pubertät ist? Diese und andere Fragen beantwortet 
das Team der Beratungsstelle. Das Angebot ist kostenlos. 
  
Für weitere Informationen können sich Interessierte gerne an 
die Psychologische Beratungsstelle, Rheinstr. 33, 77694 Kehl 
wenden, unter Telefon: 07851 899740 oder per E-Mail: 
pb.kehl@ortenaukreis.de. 

Die wilden Seiten der Ortenau beim 
Fotowettbewerb 2024 entdecken! 
Die Tourismusabteilung des Ortenaukreis lädt alle Fotografie-
Begeisterten dazu ein, ihre einzigartigen Perspektiven auf 
unsere atemberaubende Region festzuhalten. Unter dem 
Motto „Natur pur – zeigt uns die wilden Seiten der Ortenau“ 
wird nach den schönsten Landschaftsmotiven und Naturauf-
nahmen gesucht, die die Vielfalt und Schönheit unserer Heimat 
widerspiegeln. 
  
Motive können beispielsweise blühende Landschaften, male-
rische Aussichten oder versteckte Naturschätze sein. Jeder 
Teilnehmende kann maximal drei Aufnahmen bis zum 15. Juni 
2024 auf der Tourismuswebsite (www.ortenau-tourismus.de/
fotowettbewerb) einreichen. Die schönsten Fotos werden von 
einer unabhängigen Fachjury prämiert. Die fünf Gewinner-
bilder werden in der Presse, auf den Tourismuskanälen des 
Kreises sowie im Magazin #Heimat veröffentlicht. Zudem 
winken weitere attraktive regionale Preise. 
  
Ausführliche Informationen und Teilnahmebedingungen sind 
auf der Tourismuswebsite abrufbar. Fragen beantwortet die 
Tourismusabteilung unter Telefon 0781 805 1727 oder per 
E-Mail tourismus@ortenaukreis.de. 

Online-Veranstaltungsreihe 
„Digitalisierung im Gesundheitswesen“ 
Die vom Volkshochschulverband Baden-Württemberg und 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg organisierten 
Impulsvorträge thematisieren einmal im Monat Neuerungen im 
digitalen Gesundheitswesen. Für das erste Halbjahr sind noch 
folgende Themen geplant:
• 24. April Roboter als Pflegekraft und KI als Psychotherapeut*in 

– Wohin entwickelt sich die Digitalisierung des Gesund-
heitssystems? Prof. Dr. Claudia Paganini

• 29. Mai Elektronische Patientenakte & E-Rezept – Was Sie 
wissen müssen Lisa FritzscheAus der Heimat, für

die Heimat.
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• 26. Juni Leben mit digitaler Assistenz – Intelligentes Wohnen 
(AAL)Thomas Heine

• 24. Juli Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen Prof. 
Dr. med. Jochen A. Werner

 
Einmal monatlich von 18:00 – 19:30 Uhr 
Die Teilnahme an einem Online-Vortrag ist kostenfrei und ohne 
Anmeldung möglich. Der jeweilige Veranstaltungslink ist auf 
der Homepage des Volkshochschulverbands Baden-Württ-
emberg (https://www.vhs-bw.de/projekte/gesund-und-digital-
im-laendlichen-raum/#vortragsreihe) zu finden oder einfach 
den QR-Code abscannen. Teilnehmende benötigen ein Gerät 
mit Internetanschluss, z.B. Handy, Laptop oder Tablet.
Die Online-Vortragsreihe findet im Rahmen des Projektes 
gesund und digital im Ländlichen Raum statt. Das Projekt 
informiert ältere Menschen über digitale Anwendungen 
und Dienstleistungen insbesondere im Gesundheits-
wesen. Es klärt auf, unterstützt bei einem souveränen 
Umgang mit dem Internet und hilft die Selbstversorgung 
im ländlichen Raum zu verbessern. 
Gesund und digital im Ländlichen Raum wird vom Ministe-
rium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg im Rahmen des Kabinetts-
ausschusses Ländlicher Raum gefördert. Die Gesamtko-
ordination erfolgt über die Landesanstalt für Kommunika-
tion Baden-Württemberg (LFK).

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.gesundunddigital.de oder  0711 66 99 126. 

Neugründung einer Selbsthilfegruppe für 
Angehörige von Erwachsenen mit AD(H)S
Eine neue Selbsthilfegruppe richtet sich an Angehörige, deren 
Partner von ADHS im Erwachsenenalter betroffen sind. Sie 
soll ein Ort der gegenseitigen Unterstützung und des gemein-
samen Austauschs werden. 
  
Mittlerweile wurde erkannt, dass ADHS nicht nur bei Kindern 
auftritt, sondern häufig auch im Erwachsenenalter weiter 
bestehen bleibt. Einige Erwachsene und ihre Angehörigen 
werden durch die Auswirkungen dieser Diagnose belastet. Wie 
geht man nun damit um? Heilbar ist ADHS nicht. Es gibt jedoch 
Strategien für die Betroffenen, das Leben besser zu meistern. 
Aber auch als Partner muss man Lösungen finden, damit 
umzugehen. Die neue Selbsthilfegruppe soll es ermöglichen, 
sich in gemeinsamer Runde über Erfahrungen auszutauschen, 
neue Strategien und Lösungen zu suchen oder sich einfach die 
Probleme und Sorgen anzuhören. 

Weitere Informationen zur Neugründung der Gruppe erhalten Inte-
ressierte bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen unter Telefon 
0781 805 9771 oder per E-Mail: selbsthilfe@ortenaukreis.de. 

Sonstige
Mitteilungen

Tag der Artenvielfalt in Baden-
Württemberg am 15./16. Juni 2024 
Artenvielfalt erleben!
Mit dem landesweiten Aktionstag möchte der Landesnatur-
schutzverband Baden-Württemberg für heimische Natur-
schätze sensibilisieren und die Themen Artenvielfalt und 
Artenkenntnis in den öffentlichen Fokus rücken. 

Vereine, Kommunen, Schulen, Naturschutz-Zentren und 
andere Organisationen beteiligen sich rund um den 15./16 
Juni 2024 wieder mit Naturerlebnis-Aktionen im ganzen Land. 
Exkursionen über blühende Wiesen, Touren zu naturnahen 
Gewässern, Wanderungen durch Biberreviere, Führungen 
durch Naturgärten und vieles mehr kommt hierfür in Frage.
 
Für Veranstalter vor Ort 
Der LNV unterstützt lokale Gruppen, Ortsgruppen von 
Vereinen, Hochschulen und Volkshochschulen und andere 
Veranstalter bei der Bekanntmachung ihrer Veranstaltungen. 
Alle Veranstaltungen werden über diese Website online 
präsentiert: www.tag-der-artenvielfalt-bw.de 
Bitte melden Sie vorrangig Veranstaltungen, die direkt am 
Aktions-Wochenende stattfinden. Angebote rund um den 
15./16. Juni sind jedoch auch möglich. Die Anmeldung können 
Sie ebenfalls auf der oben genannten Website vornehmen. 

Weiterbildungslounge auf der 
Berufsinfomesse
Über 20 Bildungsträger aus der Ortenau, das Regionalbüro für 
berufliche Fortbildung, die Agentur für Arbeit, die Industrie- und 
Handelskammer, das Netzwerk Frau und Beruf Ortenau sowie 
das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung informieren am 
19. und 20. April jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Weiterbildungs-
lounge über Möglichkeiten zu Karriere, Neuorientierung und 
Wiedereinstieg im Beruf. Wer eine Weiterbildung plant und 
dafür den richtigen Anbieter, Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten sucht, ist auf dieser Plattform, eingebettet in die 
Berufsinfomesse auf dem Messegelände Offenburg, richtig. 
Unter dem Titel „Image-Boost durch ganzheitliche Beratung“ 
wird viel Service rund um die Bewerbung mit Image, Fotos und 
Styling geboten. Bewerbungscheck, Farb- und Stilberatung, 
Make-up Service, Haarstyling und Fotoshooting sind kostenlos 
im Angebot und werden vor Ort durchgeführt. Wer interessiert 
ist, kann sich in der Weiterbildungslounge in Halle 1 an vier 
Beratungstheken dafür Gutscheine abholen. Diese gibt es am 
Stand 565 bei Frau und Beruf – Das Netzwerk der Ortenau; am 
Stand 566 Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung Baden-
Württemberg; Stand 567 Agentur für Arbeit Offenburg; Stand 
568 Regionalbüro für berufliche Fortbildung Ortenau. Das Regi-
onalbüro bietet eine Erst- und Lotsenberatung an und kann bei 
ersten Schritten auf dem weiteren beruflichen Weg helfen und 
fungiert in der Weiterbildungslounge als erste Anlaufstelle. 

Weitere Informationen über Aussteller, Programm und das 
Thema Weiterbildung finden die Interessierten bereits im 
Vorfeld im Internet unter:
www.fortbildung-ortenau.de
www.berufsinfomesse.de/weiterbildung 
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An den Bildern: Scamm-Frauen locken ihre Opfer bevorzugt 
mit schönen Fotos, auf denen sie oft leicht bekleidet zu sehen 
sind, während Scamm-Männer häufig Fotos von uniformierten 
Männern nutzen.
Am Inhalt der Mails: Scammer überhäufen ihre Opfer schon 
nach dem ersten Kontakt mit ellenlangen Briefen voller 
schwülstiger Liebesschwüre. An den überbordenden Liebes-
erklärungen und Liebesbekundungen sind sie leicht zu 
erkennen. Aber es geht auch anders: Seriös wirkende Mails 
sollen das Interesse wecken. Oft wollen die Scammer alles 
über ihr Opfer wissen:
Hobbys, ehemalige Partner, Kinder, Freunde, auch der Glaube 
an Gott spielt immer eine Rolle.
Wichtig: Die Scammer bezeichnen ihre neuen Partner schon 
bald als "Ehemann" oder "Ehefrau" und schmieden Heirats-
pläne. Deswegen scheint die Bitte um ein Visum oder ein 
gemeinsames Konto gerechtfertigt. 
Zum Beispiel an Verbindungen nach Westafrika/Russland/
Südostasien: Ob Geschäftsreise oder familiäre Probleme, es 
gibt vielfältige Gründe für eine Verbindung nach Nigeria, 
Ghana usw. Frauen hingegen leben oft in osteuropäischen / 
südostasiatischen / südamerikanischen Ländern. Natürlich 
sind auch Verbindungen in andere Regionen möglich. 
An Bitten um Geld / Visum / Päckchen- oder Briefversand 
/ gemeinsames Konto:
Es gibt viele Gründe, das Opfer um Geld zu bitten. Weigert es 
sich, Geld zu schicken, finden Betrüger andere Wege. 
Gefälschte Schecks, die in Deutschland eingezahlt werden 
sollen, gehören dazu. Momentan sehr stark ausgeprägt ist der 
Wunsch nach einer Einladung nach Deutschland. Hier wollen 
die Betrüger nicht nur auf Kosten ihrer Opfer leben, sondern 
auch weiterhin im Auftrag der Nigeria Connection tätig sein. 
Die Betrüger schaffen es auch, geschickt die Opfer für ihre 
Zwecke zu missbrauchen, beispielsweise sollen diese Briefe 
oder Päckchen an dritte Personen verschicken. Scam-Frauen 
erbetteln sich häufig Einladungen nach Deutschland. Oft 
geben die Betrüger vor, ein gemeinsames Konto mit dem 
Opfer eröffnen zu wollen und bitten um Kopien von Ausweisen. 
Die Daten werden für Fälschungen von Pässen genutzt. 

Was tun, wenn ich gescammt wurde? 
Ignorieren: Gehen Sie nicht auf Forderungen des Scammers 
ein. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld. Lösen Sie auch keine 
Schecks ein oder leiten Briefe und Päckchen weiter – bewahren 
Sie solche auch nicht auf. Machen Sie geleistete Zahlungen, 
wenn noch möglich, sofort rückgängig. 
  
Sichern: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis 
auf einem Speichermedium wie beispielsweise Ihrem bevor-
zugten Cloud-Dienst, einer externen Festplatte, einem USB-
Stick oder einer CD-ROM ab. Heben Sie Überweisungsbelege 
usw. auf. Wenn Sie es nicht selbst können, dann lassen Sie 
sich von computererfahrenen Bekannten und Freunden den 
so genannten E-Mail-Header auslesen. Daran erkennen Sie, 
woher die Mail geschickt wurde. Selbsthilfeseiten im Internet 
erklären Ihnen ebenfalls, wie Sie sich vor größerem Schaden 
schützen können. 
Wenn Sie dennoch unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre 
nächstgelegene Polizeidienststelle. Dort erfahren Sie, was Sie 
konkret tun müssen, um alle Beweise sichern zu können. 
  
Hilfe holen: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Die Strafver-
folgung solcher Täter ist zwar schwierig, weil sie aus dem 
Ausland agieren. Dennoch sollten Sie den Vorfall auf jeden Fall 
melden. Das ist besonders wichtig, wenn beispielsweise 
Banken strafrechtliche Schritte gegen Opfer unternehmen 
wollen, die unwissentlich gefälschte Schecks eingereicht 
haben. Die Polizei hilft Ihnen nicht nur dabei, Beweise für den 
Betrug zu sichern, sondern auch dabei den Täter / die Täter 
konsequent zu blockieren. 

Vortrag: „Macht Narkose dumm? 
Verwirrtheitszustände nach 
Operationen bei älteren Menschen“
Über Verwirrtheitszustände nach Operationen informiert Prof. 
Dr. Georg Mols, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und 
Operative Intensivmedizin und Ärztlicher Direktor am Ortenau 
Klinikum Lahr am Dienstag, 23. April um 19 Uhr in der Perso-
nalcafeteria des Ortenau Klinikums Lahr. Im Vortrag wird 
besprochen, ob es Verwirrtheitszustände nach Operationen 
und Narkosen gibt, wie hoch das Risiko dafür ist, wovon das 
Risiko abhängt und wie es sich senken lässt. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Spenden an 
die Krebsberatungsstelle Ortenau sind willkommen, Informati-
onen und Kontonummer dazu finden Sie unter 
www.krebsberatung-ortenau.de.

Vorsicht vor Internetbekanntschaften 
– Vorsicht vor  Romance- oder Love-
Scamming 
Betrugsform Romance-Scamming oder Love-Scamming 
schädigt Opfer finanziell und emotional. Beim so genannten 
Romance- oder Love- Scamming suchen Betrügerinnen und 
Betrüger über das Internet gleichermaßen Kontakt zu Frauen 
und Männern und täuschen ihnen eine Liebesbeziehung vor. 
In Wahrheit erschleichen sie sich nur das Vertrauen ihrer Opfer, 
um sie am Ende zu Geldzahlungen zu bewegen. In Einzelfällen 
ist es im vergangenen Jahr auch zu Erpressungsdelikten 
gekommen, als die Opfer nach Afrika eingeladen wurden, um 
z. B. ihre Internetfreundin in deren Heimat zu besuchen. Die 
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
warnt davor, Personen Geld zu überweisen, die man nur im 
Internet und nie persönlich kennengelernt hat. Auch von 
Reisen in unsichere Länder, um die vermeintliche Internetliebe 
zu treffen, wird abgeraten. Bedenken Sie, Sie haben es mit 
Straftätern zu tun und wissen nicht wie das endet! 
  
Romance- oder Love-Scammer erkennen 
An der Kontaktaufnahme: Über Netzwerke oder Dating-
Seiten kommen Scammer an Mailadressen. Eine knappe Mail 
in englischer Sprache mit einer Einladung zum Chat dient als 
Lockmittel. Da die Betrüger oft mit deutschen Mailadressen 
arbeiten, ist selten ersichtlich, dass sich hinter den netten 
Zeilen ein Scammer verbirgt. Finger weg von Chatnamen mit 
ungewöhnlichen Zeichen (z.B. Prozentzeichen) – diese schi-
cken mit ihren Nachrichten Software mit, die dem Computer 
schaden kann.
An der Sprache: Die Betrüger kommunizieren meistens in 
gutem Englisch. Insider gehen davon aus, dass rund 95 
Prozent der englisch sprechenden Kontakte auf deutschen 
Dating-Seiten Romance- oder Love-Scammer sind. Allerdings 
gibt es auch viele, die perfekt Deutsch sprechen. 
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Blockieren: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab. Antworten Sie 
nicht auf Mails oder Anrufe des Scammers. Am besten ist es, 
sich eine neue Mailadresse und Telefonnummer zuzulegen. 
Gefahr besteht auch für Freunde im sozialen Netzwerk und für 
alle Kontakte im eigenen Mailadressbuch. Denn die Täter schi-
cken mit ihren Mails meistens auch einen Computervirus mit. 
Dieser scannt die Daten im Mailadressbuch und erlaubt auch 
sonst eine Kontrolle über den Rechner der Opfer. 
  
Merken Sie sich: Niemals Geld an Unbekannte 
Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich 
kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder 
auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet 
tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer 
Mitmenschen viel Geld verdienen  wollen. Seien Sie also 
immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei 
der Wohnungs- oder der Partnersuche. 
  
Quelle: www.polizei-beratung.de 

Diese Jugend von heute: Ganz schön 
ausgebildet 
Beratungsangebote der IHK Südlicher Oberrhein auf der 
Berufsinfomesse (BIM) 2024 in Offenburg
  
Auf der Berufsinfomesse am 19. und 20. April in Offenburg 
bietet die IHK an ihrem Stand (Halle 1, Stand 563) Bera-
tungen für Jugendliche an, die sich noch orientieren oder 
Fragen zur dualen Ausbildung haben. Informiert wird 
zudem über Karrieremöglichkeiten mit einer dualen 
Ausbildung. Dazu kann man sich auch an die Berater:innen 
der IHK-Akademie am benachbarten Stand (564) wenden. 
Außerdem steht ein digitales Schweißgerät zur Verfügung, 
an dem sich alle Interessierten ganz praktisch und völlig 
risikolos ausprobieren können.  
  
Bei etwa 350 Möglichkeiten der dualen Ausbildung braucht es 
Orientierungshilfen. „Die können wir auf der BIM bieten“, sagt 
Simon Kaiser, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der 
IHK Südlicher Oberrhein. „Wir können mit den Schülerinnen 
und Schülern erstmal Grundsätzliches abklären: In welche 
Richtung soll es gehen? Kaufmännisch? Technisch? Ausbil-
dung? Duales Studium? Auf der BIM beraten wir zu allen 
Themen rund um die berufliche Ausbildung sowie zu Möglich-
keiten der Weiterbildung und Qualifizierung nach dem Berufs-
abschluss.“ Auch interessierte Eltern können sich an die 
Berater am Stand wenden. Durch den gemeinsamen Auftritt 
von IHK Südlicher Oberrhein und IHK-Akademie Südlicher 
Oberrhein sei der Stand außerdem auch für Personen, die sich 
beruflich neu orientieren oder weiterbilden möchten, eine 
ideale Anlaufstelle. 
  
Das Ausbildungsangebot in der Region bezeichnet Kaiser als 
„hervorragend“. Die Zahl offener Ausbildungsstellen sei 
weitaus höher als die Zahl der Bewerber:innen. Die IHK 
Südlicher Oberrhein hat sogar festgestellt, dass manche 
Unternehmen inzwischen mehr ausbilden als noch vor 
wenigen Jahren. Für Kaiser „ein kluger Schachzug, denn ohne 
selbst auszubilden, wird es künftig noch schwieriger, Fach-
kräftenachwuchs zu gewinnen“. 

Der Ausbildungsexperte stellt fest, dass die Betriebe zudem 
deutlich offener geworden sind: „Es braucht nicht mehr den 
perfekten Lebenslauf und sehr gute Noten für eine Ausbil-
dungszusage.“ Ob Studienabbrecher, Ü25-Mütter als Teilzeit-
Auszubildende oder Absolvent:innen der Mittleren Reife – die 
Herkunft der Auszubildenden werde immer bunter, sagt Kaiser 
und ergänzt: „Fast jede dritte Auszubildende hat Hochschul-
reife, fast jeder sechste Migrationshintergrund“. Das tägliche 
Miteinander in den Ausbildungsbetrieben sieht er als einen 
weiteren Vorteil, der für die duale Ausbildung: „Die Verantwor-
tung, die Azubis oft schon übernehmen müssen, trägt zu einer 
frühen Persönlichkeitsentwicklung bei. Im Grunde darf man 
vom ersten Tag an alles selber machen“, so Kaiser. 
  
Am Stand der IHK Südlicher Oberrhein wird nicht nur persön-
lich beraten, sondern auch das Berufsprofiling vorgestellt, 
dass für jeden kostenfrei nutzbar ist. Dieser Test kann dabei 
unterstützen, individuelle Kompetenzen und Interessen 
herauszufinden und die berufliche Orientierung zu erleichtern. 
Diesen Kompetenz-Test für Ausbildungsberufe und Studien-
bereiche bietet die Kammer regelmäßig samstags in Offen-
burg und Freiburg an. Infos und Anmeldungen gibt es unter 
www.ihk.de/freiburg/berufsprofiling. 
  
Simon Kaiser empfiehlt außerdem die IHK-Lehrstellenbörse 
unter www.ihk-lehrstellenboerse.de: „Sie gibt einen guten 
Überblick über offene Ausbildungs- und Praktikumsplätze in 
der Region.“ Wer innerhalb kürzester Zeit in verschiedene 
Berufe hineinschnuppern möchte, dem legt der IHK-
Geschäftsführer die Praktikumswochen Baden-Württemberg 
rund um die Herbstferien nahe. Dabei können Schüler:innen 
ab dem 15. Lebensjahr an fünf Tagen täglich in ein anderes 
regionales Unternehmen hineinschnuppern. Die Aktion findet 
das nächste Mal vom 14. bis 31. Oktober statt. Jugendliche 
aus der Region können sich bereits jetzt kostenfrei online 
anmelden: https://praktikumswoche.de/. 
  
Einen wichtigen Tipp hat Simon Kaiser für alle jungen Leute, 
die dieses Jahr die Schule abschließen: „Nicht verrückt lassen 
machen und auf den Bauch hören: Was macht mir wirklich 
Spaß? Fragen nach dem Gehalt oder der Meinung anderer 
sollten nicht an erster Stelle stehen bei der Berufswahl.“ 

Volkshochschule Lahr
Außenstelle Kippenheim

VHS-Außenstelle KIPPENHEIM -  
A K T U E L L
1. Workshop „Yin-Yoga“ mit Judith Roosen 
(Kurs-Nr. 301439)
In der Natur ist der Frühling die Jahreszeit des Neustarts und 
der Sommer die Jahreszeit der Lebensfreude. Dieser Work-
shop bietet Ihnen die Möglichkeit, den Yin-Yoga-Stil kennen-
zulernen und für sich eine Yoga-Praxis zu finden, die einen 
durch das ganze Jahr trägt. 
Termin: Samstag, 20. April 2024, 16:00 bis 19:00 Uhr, und 
Sonntag, 21. April 2024, 09:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: Schule Kippenheim, Schulturnhalle 
Kosten: 39,00 Uhr 

2. Besichtigung der Katholischen Kirche Kippenheim mit 
Pfarrer Matthias Ibach
Erfahren Sie bei einer Führung durch die Katholische Kirche 
Kippenheim Details zur Geschichte der Kirche, den Kirchen-
fenstern, dem Flügelaltar, der links vom Chorraum für die 
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Kirchliche 
Nachrichten

Pfarramt Kippenheim
Das Pfarramt der Evangelischen Kirchengemeinde Kippen-
heim-Schmieheim, betreut von Sekretärin Sigrid Renz, 
befindet sich in der Gartenstr. 1 in Kippenheim. Das Sekreta-
riat ist dienstags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 
bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.
Pfarrerin Juliane Grüsser und Pfarrer Martin Grüsser sind 
grundsätzlich telefonisch erreichbar - Tel.: 07825 – 9346. 
Gerne kann ein Gespräch vereinbart werden. . 
  
Gottesdienste und Veranstaltungen
Wochenspruch:  
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Korinther 5,17)

GH = Gemeindehaus; PZ = Pfarrzentrum 
  
Donnerstag, 18.04.2024 
18.30 Uhr Pilgern zum Feierabend 
  Treffpunkt: Kapelle Maria Frieden,  Kippenheim 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe  Kippenheim PZ 
  
Sonntag, 21.04.2024 
10.00 Uhr Gottesdienst  Kippenheim 
  Pfr. M. Grüsser 
11.15 Uhr Mini-Kirche 
  Pfrin. J. Grüsser und Team 
  
Dienstag, 23.04.2024 
19.45 Uhr Singkreis-Probe  Schmieheim, GH 
  
Mittwoch, 24.04.2024 
10.00 Uhr Krabbelgruppe  Schmieheim, GH 
16.30 Uhr Konfi-Probe in der Friedenskirche Kippenheim 
20.00 Uhr Kirchenchor-Probe  Kippenheim, PZ 
  
Donnerstag, 25.04.2024 
18.30 Uhr Pilgern zum Feierabend 
  Treffpunkt: Vogesenblick 
  Wanderparkplatz  Schmieheim 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe  Kippenheim, PZ 
  
Freitag, 26.04.2024 
18.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst der 
  Konfirmanden, Konfirmandinenn 
  und ihrer Familien, 
  mit dem Kirchenchor  Kippenheim 

spätgotische Madonna angebauten Kapelle sowie zum 
markanten 30 m hohen Kirchturm. Es führt Sie Pfarrer Mat-
thias Ibach. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der 
katholischen Pfarrgemeinde St. Mauritius Kippenheim. 
Termin: Sonntag, 28. April 2024, 15:00 bis ca. 16:30 Uhr 
Treffpunt: Kippenheim, Vorplatz Kath. Kirche 
Kostenfrei – Anmeldung erforderlich 
  
Anmeldung und Informationen gerne und jederzeit bei der 
VHS-Außenstelle Kippenheim, Tel. 07825/410, E-Mail: 
vhs-kippenheim@lahr.de. 

Bildungszentrum Offenburg

Athos – Im Jenseits der Welt  
Filmgespräch im Bildungszentrum 
Offenburg 
Von der autonomen Mönchsrepublik Athos geht eine eigenar-
tige Faszination aus: Ein Berg auf der griechischen Insel Chal-
kidikí, auf dem nur Männer leben und zu der auch als Besu-
cher nur Männer Zutritt haben. Die Anspannung, die viele in 
ihrem eigenen Alltag erfahren, trägt dazu bei, sich für das 
Leben von Mönchen zu interessieren. Das Bildungszentrum 
Offenburg lädt am Mittwoch, 8. Mai um 19 Uhr zum Dokumen-
tarfilm „Athos“ ein in das Kath. Zentrum St. Fidelis, Straß-
burger Str. 39. Karten gibt es an der Abendkasse für 5 Euro. 
Im Rahmen der Filmgesprächsreihe „Griechenland“ des 
Bildungszentrums Offenburg zusammen mit der Volkshoch-
schule, der Ev. Erwachsenenbildung Ortenau und anderen 
Partnern besteht nach der Vorführung die Einladung zum 
Austausch über den Film und seine Themen. 
Der Film begleitet drei Mönche durch das Kirchenjahr, gewährt 
Einblicke in Bräuche und Zeremonien und schildert sinnlich-
plastisch den Alltag inmitten einer idyllisch-schönen Natur. Die 
Regisseure verstehen „Athos“ als „eine filmische Meditation 
über die Stille und den Sinn unserer Existenz“. 
  
Doku Griechenland/Deutschland 2016, 99 min, 
Regie: Peter Bardehle und Andreas Martin
  
Termin: Mittwoch, 8. Mai 2024, 19:00 – 22:00 Uhr 
Ort: Kath. Zentrum St. Fidelis, Straßburger Str. 39 
Abendkasse: 5 Euro 
Weitere Informationen beim Bildungszentrum Offenburg, 
Tel. 0781 925040, www.bildungszentrum-offenburg.de 

Informieren Sie Ihr Umfeld über
wichtige Ereignisse.

Nutzen Sie unsere preisgünstigen
Familienanzeigen.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de



 Amtsblatt der Gemeinde Kippenheim-Schmieheim Seite 1318. April 2024 / Woche 16

19.30 Uhr Meditativer Tanz  Schmieheim GH 
  Infos und Anmeldung: 
  Christa Dietz, Tel. 07825-870515
  oder christa_dietz@yahoo.de

Samstag, 27.04.2024 
11.00 Uhr Traugottesdienst für
  Ehepaar Häusermann  Kippenheim 
  
Sonntag, 28.04.2024 
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst,  
  mit Posaunenchor 
  Pfrin. J. Grüsser  Kippenheim 
10.00 Uhr Festgottesdienst zur  Schmieheim
  Jubelkonfirmation
  Pfr.i.R. E. Moldenhauer 

Pilgern zum Feierabend 
...auf Pfingsten zu...mit Menschen, die Feuer & Flamme sind! 
Sich ca. eine Stunde „herausnehmen“ aus dem Alltag und mit 
anderen ein Stück Weg teilen...laufen, schweigen, singen, sich 
austauschen. Wir starten mit einem Impuls und spüren dem 
Schwung begeisterter Menschen aus der Bibel nach.

Termine:
Donnerstag, 18.04.24 – ein begeisterter Prophet 
Treffpunkt Kapelle „Maria Frieden“, Kippenheim

Donnerstag, 25.04.24 – Elia ist voller Geistkraft 
Treffpunkt Vogesenblick Wanderparkplatz/Schmieheim

Donnerstag, 02.05.24 – Paulus wird vor Damaskus vom Geist 
„gepackt“
Treffpunkt Bushaltestelle Schmieheim, Kippenheimer Str.

Minikirche am 21. April 2024 
Herzliche Einladung zur Mini-Kirche für Kinder bis 6 Jahre mit 
ihren Familien am Sonntag, 21. April 2024 um 11.15 Uhr in der 
Evangelischen Friedenskirche Kippenheim zum Thema 
„Neues Leben“. 
  
Konfirmation 
Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr in unserer 
Gemeinde wieder mit 16 jungen Menschen das Fest der 
Konfirmation feiern dürfen.

Konfirmiert werden in diesem Jahr:
in Kippenheim am 28.04.2024:

Ben Baumann Benjamin Graf 
Jona Marie Heinze Jan Keck 
Leonidas Maier Annika Marschinke 
Fabian Müller Lars Rombach 
Finn Roth  Nico Wieber 

in Schmieheim am 05.05.2024: 
Luca Held  Lias Justus 
Luis Justus  Eliah Meier 
Hanna Nispel Mikka Zanger 

Wir sind für Sie da:  Mo – Fr 10 – 12 Uhr; Mi + Do 16 – 18 Uhr (in Kippenheim, 
         Di. 16 – 18 Uhr in Sulz und Ottenheim
Pfarrer M. Ibach: Tel. s. o.
m.ibach@mariafrieden-kippenheim.de
Gem. Referentin R. Haas:  Tel. 07825/69949-20
r.haas@mariafrieden-kippenheim.de  Mobil: 0160/2231916
Diakon W. Kohler:
w.kohler@mariafrieden-kippenheim.de
Notfallnummer:  Tel. 07825/69949-15

Kath. Pfarrgemeinde
St. Mauritius Kippenheim
Pfarramt: Bahnhofstr. 32, Tel. 07825/69949-0

E-Mail: kippenheim@mariafrieden-kippenheim.de
Homepage: www.mariafrieden-kippenheim.de

Ausführliche Gottesdienstordnung und nähere Informationen siehe 
Pfarr brief (Auslage in den Kirchen oder zu bestellen über das Pfarrbüro 
oder Homepage)

Donnerstag, 18.04.2024 
18:30 Uhr Eucharistiefeier  Kippenheim 
  Auferstehungsfeier für 
  Walter Meier  
  
Freitag, 19.04.2024 
18:30 Uhr Eucharistiefeier  Kippenheimweiler 
  
Samstag, 20.04.2024 
07:30 Uhr Meditation am Samstagmorgen Kippenheim 
12:00 Uhr Feier der Golden Hochzeit  Kippenheimweiler 
  von Gertrud und Franz Nopper
15:00 Uhr Tauffeier  Mahlberg 
  für Tino Ohnemus  
 17:45 Uhr Feier der Versöhnung -  Kippenheim   
  Beichte Pfr. M. Ibach   
 18:30 Uhr Eucharistiefeier  Kippenheim 
  
VIERTER SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, 21.04.2024 
10:30 Uhr Eucharistiefeier  Sulz 
  mit Krankensalbung  
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier  Ottenheim 
  Gestaltung: Liturgiekreis  
18:00 Uhr Konzert unserer drei  Kippenheim 
  Kirchenchören   
  
Donnerstag, 25.04.2024     
18:30 Uhr Eucharistiefeier  Kippenheim 
  
Samstag, 27.04.2024 
07:30 Uhr Meditation am Samstagmorgen Kippenheim 
17:00 Uhr Rosenkranz  Kippenheim 
17:45 Uhr Feier der Versöhnung -  Mahlberg 
  Beichte Pfr. M. Ibach  Mahlberg 
18:30 Uhr Eucharistiefeier  Mahlberg 
  
FÜNFTER SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, 28.04.2024 
10:30 Uhr Eucharistiefeier  Ottenheim 
  Gottesdienst mit Fahrradsegnung  
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier  Sulz 
  Gem.Ref. R. Haas  
  Mitwirkung: Kindergarten 
  St. Landolin  
18:00 Uhr Firm-Jugendgottesdienst  Kippenheim 
  Kapelle Maria Frieden 

Der Betrag für das Jahr 2024 beträgt 4,50 Euro. Dieser wird in 
der nächsten Zeit eingezogen. Ein herzliches “Dankeschön“ 
an alle Austräger/innen für Ihren Einsatz. 
  

Wir wünschen ein
schönes Wochenende!
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Pilgern zum Feierabend 
Sich ca. eine Stunde herausnehmen aus dem Alltag und mit 
anderen ein Stück Weg teilen, laufen, schweigen, singen, sich 
austauschen. Gestartet wird mit einem Impuls und spüren 
dem Schwung begeisterter Menschen aus der Bibel nach. 
Treffpunkt jeweils um 18:30 Uhr. 
Do. 18.4.  -  Kapelle Maria Frieden, Kippenheim 
Do. 25.4.  -  Vogesenblick/Wander-Parkplatz, Schmieheim, 
Do. 2.5. -  Bushaltestelle Schmieheim, Kippenheimer Straße
Ein ökum. Angebot der Kath Kirchengemeinde Kippenheim 
Maria Frieden und der Evang. Kirchengemeinde Mahlberg/ 
Kappel-Grafenhausen/Rust und Kippenheim-Schmieheim 
  
"Soli Deo Gloria" - Gott allein sei Ehre - 
Die drei Kirchenchöre der Römisch-Katholischen Kirchenge-
meinde Kippenheim Maria Frieden laden hiermit herzlich zum 
gemeinsamen geistlichen Konzert am Sonntag, 21. April um 
18 Uhr in die Katholische Kirche St. Mauritius Kippenheim, 
Bahnhofstraße ein. Der Eintritt ist frei. 
  
Gottesdienst mit Krankensalbung 
Wir laden herzlich ein, dieses Sakrament zu feiern und zu 
empfangen. Der Empfang ist unabhängig vom Alter. Ein 
Jugendlicher, der krank ist, kann sie ebenso empfangen wie 
ein sterbender Mensch. Wenn Sie sich dafür entscheiden, 
dann rufen Sie doch im Pfarrbüro an, damit wir in etwa wissen, 
wie viel Interesse besteht. Tel. 07825/69949-0. Dieser Gottes-
dienst ist am Sonntag, 21. April  um 10:30 Uhr in Sulz 
  
After-Work Termin SE Kippenheim 
Kapelle Maria Frieden - eine Idee mit brisanter Aktualität 
Die Erfahrung von Krieg und wieder Frieden weckte bei den 
Kippenheimern den Wunsch Gott zu danken. Die Kapelle 
Maria Frieden ist Ausdruck dieses Dankes. Mit einem Frie-
densgebet feiern wir den Wiedereinzug nach der gelungenen 
Renovierung. Zeitzeugen berichten in einem kurzen Filmbei-
trag, was die Erbauer damals bewegte und wie die Kapelle 
entstanden ist. Der Wiedereinzug in die Kapelle ist gleichzeitig 
eine After-Work-Veranstaltung: Die Gemeinden der neuen 
Kirchengemeinde 2026 wollen sich treffen und sich kennen-
lernen. Treffpunkt ist am Freitag, 3. Mai um 18 Uhr an der 
Kapelle Maria Frieden. Im Anschluss Gelegenheit zum 
Austausch bei einem Umtrunk vor der Kapelle. 
  
Fahrradgottesdienst - Segnung von mitgebrachten Fahr-
zeugen 
Am Sonntag, 28. April findet wieder ein Fahrradgottesdienst in 
Ottenheim statt. Der Gottesdienst beginnt um 10:30 Uhr in der 
kath. Kirche mit anschließender Segnung der mitgebrachten 
Fahrzeuge. Es werden Zweiräder jeglicher Art gesegnet. 
Herzliche Einladung. 

Vereinsmitteilungen

DRK-Ortsverein
Kippenheim

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024 
  
Die Jahreshauptversammlung, des DRK Ortsverein Kippen-
heim, findet am Mittwoch, den 24.04.2024 um 19:30 Uhr, 
in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Kippenheim, statt.

Tagesordnungspunkte: 
1.  Begrüßung 
2.  Totenehrung 
3.  Bericht der Bereitschaftsleitung 
4.  Kassenbericht 
5.  Bericht der Kassenprüfer 
6.  Entlastung der Schatzmeisterin und Vorstandschaft 
7.  Haushaltsplan 2024 
8.  Satzungsänderung 
9.  Grußworte der Gäste 
10. Verschiedenes/Wünsche/Anträge
  
Wünsche und Anträge können, schriftlich, bis zum 19.04.2024 
bei Lena Schröpfer, Bahnhofstraße 42, 77971 Kippenheim, 
abgegeben werden 

Förderverein
"Ehemalige Synagoge
Kippenheim"

Freitag, 19. April, 16 Uhr: Führung durch das jüdische 
Schmieheim 
Der Förderverein Ehemalige Synagoge bietet am Freitag, den 
19. April, 16 Uhr eine Führung durch das jüdische Schmieheim 
in Zusammenarbeit mit der VHS-Kippenheim an. In dem bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts zum Ritterkanton Ortenau 
gehörenden Dorf Schmieheim bestand eine jüdische 
Gemeinde bis 1940. Seit etwa 1777 war es Sitz eines Rabbi-
nats, bis dieses 1893 nach Offenburg verlegt wurde. Die 
höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde um 1864 mit 580 
Personen erreicht (Hälfte der Einwohnerschaft). Etliche 
Gebäude wie die ehemalige Synagoge oder das ehemalige 
Rabbinat und der am Ortsrand gelegene alte jüdische Friedhof 
zeugen von der reichen jüdischen Geschichte Schmieheims. 
Treffpunkt: Am Platz vor der evangelischen Kirche in der Orts-
mitte von Schmieheim, die Leitung der Führung hat Jürgen 
Stude. In Zusammenarbeit mit der. Teilnahme frei - Spenden 
werden erbeten. Kontakt: Jürgen Stude, Tel. 07807-957612, 
juergen.stude@t-online.de 

Sonntag, 21. April, 17 Uhr: „Und der Haifisch... 
Liederabend Kurt Weill und Marc Blitzstein
Der Familie des berühmten deutsch-amerikanischen Kompo-
nisten Kurt Weill (1900-1950) stammte aus Kippenheim. Sein 
Vater Albert Weill, war zuerst Kantor in Eichstetten, bevor er an 
die Synagoge in Dessau ging. Die Freiburger Sopranistin 
Dorothea Rieger präsentiert – am Klavier begleitet von Anna 
Panagopoulos – Lieder aus Kurt Weills drei Lebens- und 
Schaffensabschnitten: deutsche Lieder aus Berlin (bis 1933, 
dem Jahr seiner Flucht nach Paris), französische Chansons im 
Exil bis 1935 und amerikanisch-englische Lieder und Songs 
aus seiner neuen Heimat USA. Weill verfügte über eine 
kontrastreiche Musiksprache, die in den jeweiligen Ländern 
seiner Lebensstationen ihre eigene Prägung annahm. Populär 
wurde Kurt Weill in Deutschland durch seine Zusammenarbeit 
mit Bertold Brecht („Dreigroschenoper“). Sein amerikanischer 
Kollege Marc Blitzstein hatte ihn auf seinem musikalischen 
Weg begleitet. Mit seiner Übersetzung ins Englische machte 
er die „Dreigroschenoper“ weltberühmt. 
Eintritt frei - Spenden werden erbeten 
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Katholischer Kirchenchor
Cäcilienverein Kippenheim

"Soli Deo Gloria" - Gott allein sei Ehre -
  
Die drei Kirchenchöre der Römisch-Katholischen Kirchenge-
meinde Kippenheim - Maria Frieden laden hiermit herzlich 
zum gemeinsamen geistlichen Konzert dem 
  
Sonntag, den 21.4.2024 um 18 Uhr in die Katholische Kirche 
St. Mauritius Kippenheim, Bahnhofstrasse ein. 

Der Eintritt ist frei. 

Narrenzunft 
Schelmewinkler
Kippenheim e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
  
Die Narrenzunft Schelmewinkler Kippenheim e.V. lädt alle 
aktiven und passiven Mitglieder, sowie Freunde und Gönner 
des Vereins recht herzlich zur Jahreshauptversammlung am 
Freitag, 19. April 2024, um 20.00 Uhr ins Sportheim des SV 
Kippenheim ein. 
  
Tagesordnung: 

TOP   1:  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
TOP   2:  Totenehrung 
TOP   3:  Bericht des 1. Vorsitzenden 
TOP   4:  Bericht der Schriftführerin & der Hästrägersprecherin 
TOP   5:  Bericht der Rechnerin 
TOP   6:   Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Rech-

nerin 
TOP   7:  Entlastung Gesamtvorstandschaft 
TOP   8:  Ehrungen 
TOP   9:  Grußworte der Gäste 
TOP 10:  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  
Anträge sind bis spätestens Donnerstag, 18. April 2024 beim 
1.Vorstand einzureichen. 
  
Die Vorstandschaft der Narrenzunft Schelmewinkler Kippen-
heim e.V. freut sich auf Ihr Kommen 

Reitclub 77 
Kippenheim e.V.

Ponyreiten und Traktorfahren am 01. Mai im Reitclub 77 
Kippenheim e.V.
Am 01. Mai findet von 12.00 Uhr - 16.00 Uhr Ponyreiten und 
Traktorfahren auf der Reitanlage in Kippenheim statt. 
Wir haben für Sie Leckeres vom Grill vorbereitet und natürlich 
gibt es Kaffee und Kuchen. Das Ponyreiten findet bei jedem 
Wetter statt, die Bewirtung erfolgt drinnen und draußen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

SV Kippenheim e.V.

Seniorenmannschaft:
Das Spiel gegen die Teams des SV Grafenhausen konnten 
unsere beiden Seniorenmannschaften jeweils für sich 
entscheiden. Die erste gewann mit 4:1, das Spiel der zweiten 
endete mit einem knappen 2:1 Sieg für unseren SV Kippen-
heim. Diese Woche treffen unsere Teams auswärts auf den SV 
Kippenheimweiler.

Vorschau auf die kommenden Partien: 

Sonntag, 21.04.2024 - 21. Spieltag Saison 2023/2024 
SV Kippenheimweiler II - SVK II 13:00 Uhr 
SV Kippenheimweiler I - SVK I 15:00 Uhr 

Jugendteams:

Samstag, 20.04.2024
E-Junioren: Das Bezirksturnier der E-Junioren findet ab 10:00 
Uhr in Allmannsweier statt.

D-Junioren: FV Dinglingen - SG Kippenheim 10:00 Uhr 
D-Junioren:  TJSpG Lahr - SG Kippenheim 2 13:00 Uhr  
C-Junioren:   SG Kippenheim - SC Lahr 2 14:00 Uhr 
  (Spielort: Schmieheim) 
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SVK-Sporttage:
Bereits jetzt möchten wir auf unser Sportfest vom 26. bis 28. 
April hinweisen. Auf dem Programm stehen neben dem Heim-
spieltag der Senioren gegen TuS Mahlberg auch zahlreiche 
Jugendspiele und der große Fair-Play-Spieltag unserer 
Jüngsten am Sonntag. Wir freuen uns auf ein tolles Wochen-
ende im Zeichen des Sports und auf euren Besuch im Kippen-
heimer Mühlbachstadion.

Schützenverein 
Kippenheim e.V. 1921

Der Schützenverein Kippenheim veranstaltet in diesem Jahr 
wieder das Vereinspokalschießen, zu dem alle örtlichen 
Vereine und Formationen herzlich eingeladen sind. Trainings-
möglichkeiten bestehen am Freitag, 19.04., Freitag, 26.04. 
und Freitag 03.05.2024 jeweils von 17:00 - 20:00 sowie am 
Sonntag 28.04.2024 von 10:00 - 13:00. 
  
Der Endkampf wird am Sonntag, 05.05.2024 ausgetragen.
Wir wünschen allen Teilnehmern vorab ein kräftiges "Gut Schuss". 

Bleib fit – mach mit
am 11. Sportabzeichentag des TV Kippenheim

Für alle Sportbegeisterten von 6-99 Jahre.
Wir laden euch herzlich ein, 

bei uns das deutsche Sportabzeichen zu machen.
Wann? 11.05.2024
Beginn: 9:30 Uhr

Wo? Auf dem Sportplatz in Kippenheim
Der Sportabzeichennachweis wird

bei vielen Krankenkassen als Bonus anerkannt.
Ausdauer – Kraft – Schnelligkeit – Koordination – 

Schwimmnachweis/Disziplin
Euer Sportabzeichen Team freut sich

(auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen)

VdK Ortsverband 
Kippenheim

Beratung im Sozialrecht:
Die offenen Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz in Lahr 
mit finden am immer am ersten Dienstag im Monat im Nestler-
Carree, Alte Bahnhofstraße 10/7 durch unseren Referenten 
Herrn Kupczyk statt. Eine Terminvereinbarung hierzu ist nicht 
nötig. Die Sprechzeiten des Kreisverbandes Lahr sind auf der 

Homepage aktuell ersichtlich. In der Regel sind diese Montags 
von 16-18 Uhr und Mittwochs von 9-11 Uhr. Weitere Bera-
tungstermine in Offenburg sind nach telefonischer Vereinba-
rung möglich. Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst 
die Rechtsgebiete aller gesetzlichen Sozialversicherungen 
(Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversiche-
rung). Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbehin-
derten- und sozialen Entschädigungsrecht als auch in der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter vertreten. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 07 81 / 92 36 
68-0 ist erforderlich. 

Ve
re

in 
für 

Deutsche Schäferhunde

OG Kippenheim - Sulz

Verein für Deutsche 
Schäferhunde
Kippenheim-Sulz

Der Schäferhundeverein Kippenheim - Sulz veranstaltet am 
Donnerstag, den 09.05.2024, ein Vatertagsgrillfest und 

zugleich eine Hundeschau (Zucht- und Nachwuchsschau). 
Wir laden Sie recht herzlich hierzu ab 9:00 Uhr ein. 

Sie finden uns zwischen Lahr und Kippenheim, an der B3, 
Am Sulzerkreuz.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Ihr Hundeverein Kippenheim - Sulz 

Freiwillige Feuerwehr Kippenheim
__________________________________

Abteilung Schmieheim

Einladung der Feuerwehr Abteilung Schmieheim zum

1. Mai-Hock an der Waldhütte
Beginn ab 10:30 Uhr
Am 01.05.2024 an der Waldhütte Vogesenblick in Schmieheim. Bringen Sie 
getrost Appetit mit. Mit unseren Speisen vom Grill sind wir bestens darauf 
vorbereitet und freuen uns auf Ihren Besuch.

FEUERWEHR ABTEILUNG SCHMIEHEIM

Schmieheim

Tischtennisverein 1992 e.V.
Schmieheim

Samstag 20. April 2024
12:30 Uhr TTC Altdorf II – Jungen 15 ( Bezirksklasse ) 
13:00 Uhr TTF Kappel – Jungen 13  ( Bezirksliga ) 
18:00 Uhr TTC Friesenheim III – Herren II ( B – Klasse ) 
19:00 Uhr TTC Friesenheim I – Herren I ( Bezirksliga ) 

Informationsträger Nr. 1
für Nachrichten aus Städten und Gemeinden.
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Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit.
Sammeln Sie Papier und Karton und stellen Sie den Stapel am 04.05. um 9.00 Uhr an die Straße und wir holen alles ab.

Vielen Dank! 

Turnverein Kippenheim
Altpapiersammlung am 04.05.2024

Jedes Kilo zählt

Helfen steht jedem gut-
wir machen Sie fit in Erster Hilfe!

• Sie lernen richtiges Handeln im Notfall
• Vielfältiges Kursangebot, wie z.B. Erste Hilfe
am Kind oder Erste Hilfe Outdoor

Mehr Informationen unter www.drk-lahr.de
oder telefonisch unter 07821/981840

Helfen steht jedem gut-
wir machen Sie fit in Erster Hilfe!

• Sie lernen richtiges Handeln im Notfall
• Vielfältiges Kursangebot, wie z.B. Erste Hilfe
am Kind oder Erste Hilfe Outdoor

Mehr Informationen unter www.drk-lahr.de
oder telefonisch unter 07821/981840

DRK-Kreisverband
Ortenau e.V.

Nun leb, weil´s doch nichts Schöneres gibt,
ich hab das Leben auch geliebt,

lächelt wieder… Schritt für Schritt,
lächelt einfach für mich mit.

Eva Mia Burth
geb. Eulitz

* 5. Oktober 1928 † 5. April 2024

Die Urnenbeisetzung findet am
Montag, 22. April 2024 um 14.00 Uhr auf dem

Friedhof in Schmieheim statt.

Dein Lächeln wird uns fehlen.
Familie Burth und Familie Nausner

im Namen aller Angehörigen

Wir nehmen Abschied von unserer Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Haushaltshilfe für Privathaushalt in Kippenheim gesucht.
Arbeitszeit: 1 x / wöchentlich, ca 3,0 Std.

Privat
Anzeigen

Tel. 0172 7762875

3,5 – 4-Zimmer-Wohnung, ca. 100 m², von berufstätiger
Familie (62, 58, 19 J.) für jetzt oder später gesucht.

Immobilien

Architekt sucht
Ein- oder Zweifamilienhaus
in Lahr + 10 km zum Kauf,

über Deutsche Bank Immobilien

Tel.: 0781 9200-16



Azubis gesucht!
ZUSAMMEN GESTALTEN WIR DIE REGION!
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Bist du interessiert ?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter: karriere.reiff.de 
oder an: reiff medien | Ramona Singler | Marlener Str. 9 
77656 Offenburg | E-Mail: bewerbungen@reiff.de

Redaktionsvolontär m/w/d

Medienkaufmann Digital & Print m/w/d

Mechatroniker m/w/d

Medientechnologe Druck m/w/d

ab
September 

2024

mittelbadische presse hitradio ohr bo.de anb-verlag taktgeber reiff printservice reiff zeitungsdruck mittelbadische-presse.tv



Umweltbewusst handeln
– Zukunft E-Mobiliät
– Nachhaltigkeit

Breisgaustr. 23 • Lahr
Tel. 07821-9829332
www.kollmer-bikes.de

Ihre Fahrradadresse in Lahr!

info@kollmer−bikes.deinfo@kollmer−bikes.de

Min. 5%
aufs Bike und

ab 10%
auf Zubehör und

Bekleidung
bei Vorlage der

Anzeige!

Oehler Maschinen Fahrzeugbau • Windschläger Straße 105-107
77652 OG-Windschläg • Tel: 0781 / 9139-19 • www.oehlermaschinen.de

Seit 1954

hlä St ß 105 107

Die Firma Oehler ist bereits seit über 70 Jahren
führender Hersteller im Bereich Agrar- und
Forsttechnik. Zur Erweiterung unseres Teams suchen
wir an unserem Standort in OG-Windschläg
ab sofort Verstärkung.

Wir suchen
Verstärkung!

Interessiert an einer krisensicheren Stelle?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung an:
Frau Yvonne Oehler • y.oehler@oehlermaschinen.de

Industriemechaniker m. Zusatzausbildung (m/w/d)

Malerbetrieb Alexander Berg - Obere Steine 7, 77799 Ortenberg

Malergeselle*in gesucht

Mehr Infos auf

www.malerberg.de

Du suchst eine neue Herausforderung ?

Du bist engagiert und motiviert ?

Du möchtest Dich weiterentwickeln ?

Du arbeitest gerne im Team ?

Du liebst den Umgang mit Kunden ?

Stellenmarkt



Start in den 
Sommergarten
2 6 .  u n d  2 7 .  A p r i l  2 0 2 4

P F L A N Z A K T I O N
mit Kindern

Verlängerte Samstage: 9 - 16 Uhr
am 27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.

Muttertag: 8 - 11 Uhr
am 12.05.

S A I S O N -
Öffnungszeiten

Samstag, 27. April
12 Uhr + 15 Uhr

kostenlos und ohne Anmeldung

Wir sind für Sie da:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 14.00 Uhr

Ettenheim  |  Im Offental 3  |  07822 9509  |  www.gaertnerei-jaeger.de

Ab 38 x 1/2 Hähnchen mit Pommes 
beliefern wir Sie frei Haus mit unserem fahrbaren Imbisswagen!

Tullastr. 5a 
77955 Ettenheim
Tel. 0171 / 787 34 34 

Immer am 3. Donnerstag,
des Monats (18.04.2024) sollte

man das Kochen mal vergessen und ein

Meier’s Hähnchen essen!

In der Zeit von 17.00 – 19.30 Uhr
sind wir bei der Schlosserei 

Ackermann, Im Lindenfeld 18 

in Schmieheim

77971 Kippenheim Selzenweg 3

0151 - 15 14 77 12

Paula möchte ein

Gedicht aufsagen.

Krea vität für den

persönlichen Abschied.

Inh. Marina R �enecker

Wir helfen dabei.

07825 - 45 98 99 1

Wohnmobil-Spezialist
Keramik-Versiegelung

Autoaufbereitung
Autopflege

Rathausstraße 60
Kappel-Grafenhausen

0176 579 705 82

Wo

Haushaltsauflösungen · Entrümpelungen · Umzüge
schnell – zuverlässig – günstig

Wir machen Ihnen ein unverbindliches, kostenloses Angebot

Diversa Haushaltsauflösungen & Umzüge
Ralf Hödle

Tel. + Fax 07643/936835 oder 0160/8055668
www.diversa-ralf-hoedle.de

Achtung! Kaufe Zahngold!
Zahle 60 Euro pro Zahn.Zahle Höchstpreis für
Zinn und versilbertes Besteck. Münzen aller Art,

Pelze und Armbanduhren.Ankauf bar!
Mettbach Telefon 0761 /46468 • Handy 01573 / 4282237

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
26.04. Altbausanierung Anzeigenschluss, 22.04.  12.00 Uhr

03.05. Geschenkideen zum Muttertag Anzeigenschluss, 29.04.  12.00 Uhr

03.05. Unfall - wir helfen wenn´s gekracht hat. Anzeigenschluss, 29.04.  12.00 Uhr

10.05. Sanfte & alternative Heilmethoden Anzeigenschluss, 06.05.  12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.  
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de


